
 

 

Mitteilungsvorlage 
 

Vorlage Nr.: 132/2021 
 
 

Amt: Fachbereich II Datum: 19.07.2021 
Bearbeiter: Verena Huppert   

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeindewahlausschuss 27.07.2021 öffentlich 

 
 

 
Verpflichtung der Beisitzer*innen und der Schriftführerin des 
Gemeindewahlausschusses 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses verpflichtet gemäß § 9 Abs. 5 
Niedersächsische Kommunalwahlordnung (NKWO) die Beisitzer*innen und die Schriftführer*in 
zur unparteiischen Wahrnehmung des Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer 
amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen. 
 
 
 
 
Anlagen: 
-entfällt- 
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